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Kriterien der Deutschen Umwelthilfe für die Stromkennzeichnung
Die Pflicht zur Stromkennzeichnung bezweckt ausweislich ihrer europäischen und nationalen Rechtsgrundlage (Art. 3 Abs. 6  EU-Richtlinie 2003/54/EG; § 42 EnWG) Transparenz hinsichtlich der Stromherkunft und der mit der Stromerzeugung verbundenen Umweltauswirkungen und damit eine Stärkung der Verbraucherrechte. Die Stromkunden sollen durch richtige, nicht irreführende und vollständige Informationen eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Stromanbieters bekommen. Das bedeutet: nicht das Interesse der kennzeichnungspflichtigen Stromversorger ist für die konkrete Ausgestaltung der Stromkennzeichnung maßgeblich, sondern – nach dem zutreffenden Willen des Gesetzgebers - die Perspektive der Verbraucher. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) als Verbraucher- und Umweltschutzverband den folgenden Kriterienkatalog zur Stromkennzeichnung entwickelt: 

Allgemeine Anforderungen

1. Deutschlandweit müssen Stromherkunft und Umweltauswirkungen nach einheitlichen und standardisierten Vorgaben gekennzeichnet werden, um für die Verbraucher die Vergleichbarkeit der Informationen zu gewährleisten. Diesen Anforderungen genügt es beispielsweise nicht, wenn die Stromversorger zwischen mehreren Varianten (Fließtext, Tabelle, Diagrammform usw.) für die Ausgestaltung des Stromlabels wählen können. 
2. Die Informationen zur Stromerzeugung und zu den damit verbundenen Umweltauswirkungen müssen den tatsächlichen Unternehmensenergiemix wiedergeben, übersichtlich und in einer auch für den Laien schnell verständlichen und nicht irreführenden Weise aufbereitet sein. Dazu gehört es insbesondere auch, dass der Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix zutreffend dargestellt wird. Eine „verfälschte“ Abbildung des Anteils Erneuerbarer Energien am Strommix eines Stromanbieters würde im Übrigen eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten von Ökostromanbietern bedeuten.  
Anforderungen in Bezug auf die Informationen zur Stromherkunft

3. Ausgewiesen werden sollte der Gesamtenergieträgermix eines Stromanbieters. Dadurch wird für den Verbraucher die Einkaufspolitik eines Stromanbieters insgesamt transparent. Daneben kann ein spezifischer Produktmix ausgewiesen werden (s. auch Ziff. 10). 

4. In jedem Fall bedarf es einer übersichtlichen Vorgabe der Darstellungsform für alle Stromversorger. Das Tortendiagramm hat sich in Marktforschungsstudien als die verbraucherfreundlichste Darstellungsform erwiesen. Die DUH plädiert daher für diese Darstellungsvariante. Die prozentualen Anteile der einzelnen Energieträger am Gesamtenergieträgermix des jeweiligen Stromanbieters sollten dabei farblich abgestuft sein (s. DUH-Vorschlag für ein Stromlabel). 
5. Braunkohle, Steinkohle und Erdgas haben erheblich unterschiedliche CO2-Bilanzen und damit eine unterschiedliche Klimarelevanz. Das ist dem Verbraucher gegenüber kenntlich zu machen, indem bei der Darstellung entsprechend zwischen den fossilen Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Erdgas differenziert wird. 
6. Nach dem Erneubare-Energien-Gesetz (EEG) muss jeder Stromversorger einen bestimmten Prozentsatz an regenerativ erzeugtem Strom (Wind, Wasser, Biomasse, Photovoltaik) an die Stromkunden weiterleiten. Der gesetzlich vorgeschriebene EEG-Anteil hat also nichts mit einer gewollt umweltfreundlichen Einkaufspolitik eines Stromversorgers zu tun. Er ist deshalb von den „Erneuerbaren Energien“, die ein Stromanbieter auf Grund eigener Entscheidung verwendet, zu unterscheiden. Dem Verbraucher muss dieser Unterschied bei der Stromkennzeichnung entsprechend kenntlich gemacht werden. D.h. die nach dem EEG gesetzlich geförderte Stromerzeugung aus Wind, Wasser, Biomasse und Photovoltaik darf nicht in der Kategorie „Erneuerbare Energien“ aufgehen, sondern ist durch eine zusätzliche Kategorie „EEG-Strom“ darzustellen.

7. Um Irreführungen und Doppelzählungen von vornherein zu vermeiden, ist Strom unbekannter Herkunft auch als solcher prozentual auszuweisen. Weder für inner- oder außereuropäische Stromimporte noch für den über die Strombörse bezogenen Strom darf der UCTE-Mix (UCTE = Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) in Ansatz gebracht werden. Bei Rückgriff auf den UCTE-Mix würde nämlich eine regelmäßig nicht der Wirklichkeit entsprechende Zusammensetzung des Strommixes dargestellt. Das würde in besonderer Weise bei Rückgriff auf den europäischen UCTE-Mix gelten.
 Ein solcher Rückgriff würde eine Täuschung der Verbraucher bedeuten. Eine weitere Kategorie „Strom unbekannter Herkunft“ ist vor diesem Hintergrund jedenfalls gegenwärtig unerlässlich. Sollte in Zukunft eine überzeugende Konzeption zum Umgang mit über die Strombörse sowie aus dem außereuropäischen Ausland bezogenem Strom entwickelt werden, wäre die Kategorie „Strom unbekannter Herkunft“ entsprechend zu ändern bzw. abzuschaffen.

8. Insgesamt sind danach die prozentualen Anteile von 

a. Atomenergie

b. Braunkohle

c. Steinkohle

d. Erdgas und 

e. sonstigen Energieträgern

f. Erneuerbaren Energien ohne EEG-Strom
g. der Anteil von „EEG-Strom“ sowie
h. Strom „unbekannter Herkunft“ 

im Rahmen der Stromkennzeichnung von sämtlichen Stromanbietern auszuweisen. 
9. Die Kategorie „Erneuerbare Energien“ kann dabei von den Stromversorgern weiter aufgeschlüsselt werden in Wasser, Wind, Sonne, Biomasse usw. Wird das von der DUH favorisierte Tortendiagramm als Darstellungsform gewählt, kann diese Differenzierung in einer ergänzenden Tabelle erfolgen (s. DUH-Vorschlag für ein Stromlabel). 

10. Es sollte weiter für die Stromanbieter die Möglichkeit bestehen, zusätzlich zum Gesamtenergieträgermix einen produktspezifischen Energieträgermix darzustellen. Dies kann nach Auffassung der DUH ebenfalls in einer ergänzenden Tabelle geschehen (s. DUH-Vorschlag zum Stromlabel).  
Anforderungen in Bezug auf die Informationen über Umweltbelastungen
11. Die mit der Stromerzeugung verbundenen Umweltbelastungen in Form von CO2-Emissionen sind in g/kWh auszuweisen.

12. Bei der Berechnung der CO2-Emissionen sollten die vor- und nachgelagerten Prozessketten mit eingerechnet werden. Nur eine solche Gesamtbetrachtung gibt Aufschluss über die tatsächliche Klimarelevanz. Dafür ist es allerdings zunächst erforderlich, ein einheitliches Berechnungsverfahren zu entwickeln. 
13. Bestandteil der auszuweisenden CO2-Emissionen sind neben den reinen CO2-Emissionen außerdem die CO2-Äquivalente. Nur dies gibt die tatsächliche Klimarelevanz zutreffend und vollständig wieder. Es sollte daher ein entsprechendes Berechnungsverfahren entwickelt werden.
14. In Bezug auf die Umweltbelastungen in Form von radioaktiven Abfällen ist die Strahlungsmenge, die für die Erzeugung einer kWh anfällt, entscheidend. Sie ist in Becquerel (Bq) pro kWh anzugeben. Die Angabe lediglich einer Gewichtseinheit – noch dazu in g/kWh - ist im Hinblick auf Radioaktivität nicht aussagekräftig und gibt dem Verbraucher keine Auskunft über die Gefährlichkeit der durch die Stromerzeugung entstehenden radioaktiven Abfälle.

Anforderungen in Bezug auf die Informationen zum Bundesdurchschnitt
15. Die Informationen zum Energieträgermix sowie zu den Umweltbelastungen sind um die entsprechenden Durchschnittswerte in Deutschland zu ergänzen (§ 42 Abs. 2 EnWG). Wird das von der DUH favorisierte Tortendiagramm als Darstellungsform vorgegeben, können die Durchschnittsangaben in einer ergänzenden Tabelle aufgeführt werden (s. DUH-Vorschlag für ein Stromlabel). 

16. Da gegenwärtig die Angaben zum Bundesdurchschnitt je nach verwendeter Datenquelle variieren, ist eine zentrale Bestimmung der Daten notwendig, die von allen Stromanbietern im Rahmen der Stromkennzeichnung gegenüber den Verbrauchern anzugeben sind. Das gilt  sowohl im Hinblick auf die Angaben zu den einzelnen verwendeten Energieträgern als auch hinsichtlich der CO2-Emissionen und der radioaktiven Abfälle. Ebenso muss dabei das jeweilige Bezugsjahr einheitlich festgelegt werden. 

� Der UCTE-Mix differenziert nur nach nuklear, thermisch (fossil) und Wasserkraft. Der europäische UCTE-Mix enthält dabei einen Anteil von 13 % Wasserkraft (deutscher UCTE-Mix: lediglich 4 % Wasserkraft). Bezieht also ein Stromversorger beispielsweise 30 % seines Stroms über die Strombörse, würden bei Rückgriff auf den europäischen UCTE-Mix allein 13 % von diesen 30 % als Wasserkraft in der Kategorie „Erneuerbare Energien“ im Stromlabel auftauchen, auch wenn der Stromanbieter tatsächlich überhaupt keine Wasserkraft oder sonstige regenerativen Energien verwendet. Auch der außereuropäische Import von Atomstrom enthielte auf einmal einen Anteil von 13 % Wasserkraft. Das Gleiche gilt selbstverständlich bei Stromimporten aus Kohlekraftwerken. Oder: ein Stromanbieter verkauft den von ihm selbst produzierten Atomstrom an der Strombörse, kauft den gleichen Anteil an Kilowattstunden zurück und erhält plötzlich im Gegenzug für „reinen“ Atomstrom einen Mix aus nuklear, fossil und 13 % Wasserkraft, den es entsprechend in seinem Stromlabel gegenüber dem Verbraucher darstellt. Entsprechendes gilt auch hier für Kohlestrom. Betreibt ein Stromversorger ein eigenes Wasserkraftwerk wäre der hier gewonnene Strom zum einen Bestandteil des UCTE-Mixes und ginge als solcher in die Bilanz des Stromanbieters bei Rückgriff auf den UCTE-Mix für den Strom unbekannter Herkunft mit ein. Zusätzlich würde „derselbe“ Wasserkraftstrom aber auch noch als eigene Erneuerbare Energie des Stromversorgers ausgewiesen.
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